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Die Windenergie an Land spielt bei der Energiewende eine entscheidende 
Rolle. Ob der angestrebte Ausbau der Windenergie gelingt, ist entschei-
dend von dem Angebot planungsrechtlich gesicherter Flächen abhängig. 
Insbesondere die Regionalplanung ist gefordert, ausreichend Flächen 
für die Windenergie bereitzustellen. Der Beitrag richtet den Blick auf die 
Entwicklung der regionalplanerischen Gebietsausweisungen zwischen 
2009 und 2014. Die Auswertung aktueller Planentwürfe gibt darüber hinaus 
Hinweise auf den Umfang zukünftiger Raumordnungsgebietsausweisungen 
für Windenergie. Die Untersuchung basiert auf den Daten des im BBSR 
geführten Raumordnungsplan-Monitors (ROPLAMO), dessen Vektordaten 
von Raumordnungsgebieten in verbindlichen Regionalplänen um Vektor-
daten der Entwürfe zum Thema Windenergie ergänzt wurden. Dies erlaubt 
erstmalig eine Zeitreihenbetrachtung der regionalplanerischen Festlegungen 
zur Windenergie. 

n	 Einleitung

n	 Regionalplanerische Festlegungen zur Windenergie 2009 und 2014 

n	 Veränderung der regionalplanerischen Festlegungen unter  
Berücksichtigung aktueller Entwürfe

n	 Fazit
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 Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

der Ausbau der Windenergie ist und bleibt eine zentrale Säule der Energie-
wende. Nachdem in den letzten Jahren die Zahl der Windenergieanlagen 
deutlich gesteigert werden konnte, legt die Bundesregierung im aktuellen EEG 
erstmals eine Begrenzung des Zubaus fest. Auch bei einer mengenmäßigen 
Deckelung des zukünftigen Zubaus spielen regionalplanerische Festlegungen für 
die Flächenbereitstellung sowie die räumliche Steuerung eine zentrale Rolle. 

Das Heft richtet den Blick auf die Entwicklung der regionalplanerischen Gebiets-
ausweisungen in den letzten Jahren sowie die in Entwürfen vorgesehenen Fest-
legungen und zeigt so die Aktivitäten der Regionalplanung in diesem aktuellen 
Themenfeld auf. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Direktor und Professor Harald Herrmann
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 Einleitung

Die Windenergie an Land bildet nach 
wie vor einen zentralen Baustein 
beim Ausbau der erneuerbaren 
Energien in Deutschland. Bundesweit 
wurden 2013 insgesamt 25,4 % des 
Bruttostroms durch erneuerbare 
Energien bereitgestellt. Alleine 8,7 %, 
und damit der größte Anteil, entfielen 
davon auf die Windenergie an Land. 
Mit deutlichem Abstand (5 %) folgte 
die Photovoltaik. 2009 lag der Anteil 
der Windenergie an Land noch bei 
6,6 %. Die installierte Leistung durch 
Windenergieanlagen an Land ist 
in diesem Zeitraum von 25  632 auf 
33  757 MWel gestiegen. Die erzeugte 
Energie wuchs von 38  610 auf 52  430 
GWh (BMWI 2014). 

Die Bundesregierung strebt wei-
terhin einen deutlichen Ausbau der 
erneuerbaren Energien an. Bis 2025 
soll der Anteil erneuerbarer Ener-
gien an der Stromversorgung auf 40 
bis 45 % steigen, bis 2035 auf 55 bis 
60 % (EEG 2014). Gleichzeitig wird im 
aktuellen EEG 2014 zur Reduzierung 
der Ausbaugeschwindigkeit und 
Senkung von Kosten erstmals ein 
Ausbaukorridor in Form einer Men-
genbegrenzung für die erneuerbaren 
Energien verbindlich festgelegt. Das 
EEG 2014 begrenzt den jährlichen 
Netto-Zubau im Bereich Windenergie 
an Land auf einen Umfang von bis zu 
2  500 MW installierter Leistung. Der 
Netto-Zubau bestimmt sich aus dem 
jährlichen Brutto-Zubau abzüglich 
der jährlich abgebauten Windenergie. 
Hierdurch wird ein über die 2  500 MW 
hinausgehender Zubau im Rahmen 
von Repowering-Maßnahmen bzw. 
durch den Abbau von Altanlagen 
ermöglicht. 

In den letzten Jahren lag der durch-
schnittliche Zuwachs der installierten 
Leistung durch Windenergie an Land 
noch deutlich unter dem genann-
ten Wert. Zwischen 2009 und 2013 
wurde pro Jahr maximal ein Netto-
Zuwachs von 2 139 MW im Bereich 

Windenergie an Land erreicht. Der 
durchschnittliche Zuwachs lag bei 
1  788 MW (BMWI 2014). 2013 wurde 
die zukünftig geltende Ausbaugrenze 
allerdings bereits überschritten. In 
diesem Jahr betrug der Brutto-Zubau 
rund 2  998 MW, netto wurde ein 
Zubau von rund 2  740 MW erreicht 
(Deutsche Windguard 2014). Diese 
Werte wurden 2014 noch einmal 
deutlich überschritten (Brutto-Zubau 
4  750 MW, Netto-Zubau 4  386 MW) 
(Deutsche Windguard 2015).

Auch unter Berücksichtigung der neu 
definierten Mengenbegrenzungen 
kann der angestrebte Ausbau der 
Windenenergie an Land nur gelin-
gen, wenn ausreichend Flächen für 
den Bau von Windenergieanlangen 
bereitgestellt werden. Als nach § 35 
BauGB privilegierte Vorhaben sind 
Windenergieanlagen grundsätzlich 
im gesamten Außenbereich zulässig. 
Allerdings ermöglicht der Planvor-
behalt des BauGB (§ 35 Abs. 3 S. 3 
BauGB) eine räumliche Steuerung 
der Zulässigkeit von Windenergiean-
lagen auf Ebene der Regionalplanung 
und Bauleitplanung (Mitschang 
2013: 9). Durch die Sicherung von 
Standorten für die Windenergie im 
Regional- oder Flächennutzungsplan 
kann gleichzeitig ein Ausschluss 
im übrigen Planungsgebiet erzielt 
werden. Hierdurch hat die Regional-
planung die Möglichkeit, den Bau der 
Windenergieanlagen auf geeignete 
und planerisch sinnvolle Standorte zu 
lenken. Da die Bauleitplanung an die 
Ziele der Raumordnung gebunden ist 
(§ 1 Abs. 4 BauGB), kann die Regio-
nal planung in besonderem Maße 
Einfluss auf den Umfang der für den 
Ausbau der Windenergie zur Verfü-
gung stehenden Flächen nehmen. 

Vor diesem Hintergrund ist die Regio-
nalplanung gefordert, mit ihren Mit-
teln den Ausbau der Windenergie an 
Land zu sichern. In den letzten Jahren 
wurde sie hierbei mit verschiedenen 

Der Ausbau der Windenergie an 
Land wird durch das EEG 2014  

mengenmäßig begrenzt. Ob die 
festgelegten Werte erreicht  

werden können, ist auch  
von der Angebotsplanung der  

Regionalplanung abhängig. 
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Herausforderungen konfrontiert. Hier-
zu zählen unter anderem Änderungen 
der landesplanerischen Vorgaben, 
gerichtliche Entscheidungen, die 
zur Aufhebung regionalplanerischer 
Festlegungen führten, sowie neue 
Anforderungen an die Ermittlung der 
Flächenkulisse. Entsprechende An-
forderungen ergeben sich insbeson-
dere durch die Urteile des Bundes-
verwaltungsgerichts vom 13.12.2012 
(Az.  4  CN 1.11 und 4  CN  2.11), in 
denen die methodischen Anforderun-
gen an die planerische Steuerung der 
Windenergienutzung im Außenbe-
reich weiterentwickelt wurden.

Bereits Anfang 2014 hat sich das 
BBSR mit dem Thema Windenergie-
anlagen und Raumordnungsgebiete 
(Einig/Zaspel-Heisters 2014) aus-
einandergesetzt und den aktuellen 
Bestand der Raumordnungsgebiete 
für Windenergie sowie die Verteilung 
der Windenergieanlagen analysiert. 
Das vorliegende Heft richtet den 

Blick auf die Veränderungen der 
regionalplanerischen Festlegungen 
im Bereich der Windenergie in den 
Jahren 2009 bis 2014. Im Vordergrund 
stehen der Umfang der Ausweisun-
gen sowie der gewählte Steuerungs-
ansatz. Die Analyse stützt sich auf 
die im Raumordnungsplan-Monitor 
des BBSR erfassten Vektordaten der 
verbindlichen zeichnerischen Fest-
legungen der Raumordnungspläne. 
Zunächst werden die Entwicklungen 
zwischen den Stichtagen 31.12.2009 
und 15.9.2014 betrachtet. Anschlie-
ßend wird auf Basis der zum Stichtag 
15.9.2014 bereits im Verfahren der 
Öffentlichkeitsbeteiligung bekannt 
gemachten Entwürfe ein Blick auf 
die zukünftigen regionalplanerischen 
Ausweisungen gerichtet. Entwürfe, 
die zu diesem Zeitpunkt zwar vom 
Planungsträger beschlossen waren, 
sich aber noch nicht im Beteiligungs-
verfahren befanden, werden nicht 
berücksichtigt.
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 Regionalplanerische Festlegungen  
zur Windenergie 2009 und 2014

Die Planungsregionen der Regional-
planung sind in ihrem Zuschnitt 
relativ stabil. Dennoch sind zwischen 
2009 und 2014 einzelne Ände rungen 
zu verzeichnen. Die folgenden Aus-
führungen beziehen sich jeweils 
auf die Planungsräume, für die zum 
jeweiligen Stichtag verbindliche 
Raumordnungspläne vorliegen oder 
vorlagen. Neu gebildete Planungsre-
gionen, in denen noch keine aktuel-
len Raumordnungspläne existieren, 
bleiben unberücksichtigt (z. B. Region 
Rhein-Neckar). 

2009 gab es in Deutschland insge-
samt 112 Planungsregionen der 
Re  gio nalplanung (unter Berücksich-
tigung der Teilabschnitte in NRW). 
Das Saarland wird hierbei ebenfalls 
als Planungsregion der Regionalpla-
nung betrachtet, da die Landesent-

wicklungspläne die Regionalpläne 
ersetzen und vergleichbare Raum-
ordnungsgebietsausweisungen zur 
Steuerung des Baus der Windener-
gieanlagen enthalten. Demgegenüber 
ist 2014 die Zahl der Planungsregi-
onen mit verbindlichen Raumord-
nungsplänen auf 114 gestiegen. Mit 
der Städteregion Ruhr sowie dem 
Regionalverband FrankfurtRheinMain 
sind zwei neue Träger der Regional-
planung entstanden, für die bereits 
verbindliche Planwerke existieren.

Während Ende 2009 73 der 112 
Planungsregionen verbindliche 
Festlegungen für die Windenergie 
in Form von Raumordnungsgebieten 
enthielten, sind es 2014 nur noch 64 
der 114 Regionen (vgl. Karte 1). Der 
Anteil der Regionen mit entsprechen-
den Festlegungen ist somit von 65 % 
auf 56 % zurückgegangen. 

Zwischen 2009 und 2014 ist der  
Umfang der für Windenergie  

gesicherten Flächen deutlich 
gestiegen.

31.12.2009 15.09.2014

Bearbeitung: B. Zaspel-Heisters
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Geometrische Grundlage: BKG/BBSR, Planungsregionen, 31.12.2012, NRW: Darstellung von Teilabschnitten

Anteil verbindlicher Flächenausweisungen Windenergie an der Regionsfläche in %

Häufigkeiten
26 23 10 5 50

Karte 1 Regionalplanerische Festlegungen zur Windenergie 2009 und 2014 
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Im Untersuchungszeitraum sind 
in 16 Regionen Festlegungen zur 
Windenergie entfallen (vgl. Karte 2). 
Während die Ausweisungen in den 
baden-württembergischen Regionen 
durch eine Änderung des Landes-
planungsgesetzes zum 31.12.2012 
aufgehoben wurden, waren in den 
übrigen Regionen Gerichtsurteile für 
das Außerkrafttreten der Ausweisun-
gen ausschlaggebend. So wurden 
beispielsweise 2013 die Festlegungen 
zur Windenergie des regionalen 
Raumordnungsprogramms des 
Landkreises Emsland aufgrund von 

Mängeln im Abwägungsprozess für 
unwirksam erklärt.

Im gleichen Zeitraum sind in sechs 
Regionen in Bayern, Sachsen-Anhalt 
und Niedersachsen, in denen 2009 
noch keine Festlegungen bestanden, 
neue Festlegungen in Kraft getreten. 
In weiteren 25 Regionen führten Än-
derungen oder Fortschreibungen zu 
einer Vergrößerung der gesicherten 
Fläche. 

Im Rahmen von Änderungen und Fort-
schreibungen haben die Planungsträ-

Karte 2 Veränderungen der regionalplanerischen Festlegungen zur Windenergie 2009 bis 2014 

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR
Geometrische Grundlage: BKG/BBSR, Planungsregionen, 
31.12.2012, NRW: Darstellung von Teilabschnitten
Bearbeitung: B. Zaspel-Heisters

Zuwachs bzw. Rückgang der Raumord-
nungsgebiete für Windenergie zwischen 
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2014 keine Raumordnungsgebiete
ausgewiesen

Anteil der 2014 ausgewiesenen Raumordnungs-
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ger die Möglichkeit, die bestehende 
Gebietskulisse durch neue Raumord-
nungsgebiete zu erweitern, vorhan-
dene Flächen in ihrem Zuschnitt zu 
ändern oder Gebiete vollständig 
entfallen zu lassen. Die Regionalpla-
nung kann so auf neue Erkenntnisse 
hinsichtlich einer Flächeneignung 
reagieren, z. B. durch die Durchfüh-
rung neuer Eignungsanalysen auf 
Basis veränderter Kriterien. Wer-
den ausgewiesene Flächen bereits 
vollständig durch Windenergieanla-
gen in Anspruch genommen, kann 
dies ebenfalls ein Grund für einen 
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Anmerkung zur Methodik

Verzicht auf eine erneute Ausweisung 
sein. Auch ein neues planerisches 
Gesamtkonzept kann zu Veränderun-
gen führen. 

Die Kreisdiagramme in Karte 2 geben 
Auskunft darüber, in welchem Um-
fang 2014 neue Flächen gesichert 
werden (grüne Kreisdiagramme) 
bzw. 2009 noch gesicherte Flächen 
entfallen sind (rote Kreisdiagramme). 
In 14 der 22 von Veränderungen 
betroffenen Regionen sind über 50 % 
der 2014 ausgewiesenen Flächen 
2009 noch nicht für die Windenergie 
gesichert worden. In der Westpfalz, 
in Oberlausitz-Niederschlesien und in 
der Region Hannover haben die Än-
derungen demgegenüber nur in gerin-
gem Maße zu einer Sicherung neuer 
Flächen geführt. Nur in vier Regionen 
(Südwestsachsen, Rostock, Soltau-
Fallingbostel und Mittelthüringen) 
sind gleichzeitig im größeren Umfang 
Flächen zwischen 2009 und 2014 
aus der gesicherten Gebietskulisse 
entfallen. In diesen Regionen werden 
2014 über 50 % der 2009 gesicherten 
Flächen nicht mehr für die Windener-
gie bereitgestellt. In weiteren acht 
Regionen sind über 10 % der Flächen 
entfallen. 

In rund einem Drittel der Planungs-
regionen sind die Festlegungen 
zwischen 2009 und 2014 unverändert 
geblieben. 

Obwohl seit 2009 die Zahl der Regio-
nen mit Festlegungen zur Windener-
gie rückläufig ist, haben sich Anzahl 
und Umfang der ausgewiesenen 
Raumordnungsgebiete bundesweit 
erhöht. Wurden 2009 noch 1  827 
Raumordnungsgebiete festgelegt, so 
betrug die Zahl im September 2014 
bereits 1  937 Gebiete. Die positivpla-
nerisch für die Windenergie gesi-
cherte Fläche stieg von 1  334  km² auf 
insgesamt 1  620 km². Dies entspricht 
einem Zuwachs von 21,5 %. Bundes-
weit werden 2014 0,45 % der Lan-
desfläche als Raumordnungsgebiet 
für Windenergie ausgewiesen. 2009 
waren es noch 0,38 %.

Der bundesweite Zuwachs ist vor al-
lem auf eine Zunahme von Regionen 
mit Flächenausweisungen im Bereich 
von 0,5 bis 1 % der Regionsflächen 
zurückzuführen. Gleichzeitig ist die 
Anzahl der Regionen, die weniger 
als 0,5 % ihrer Flächen regionalpla-
nerisch für die Windenergie sichern, 
von 46 auf 26 zurückgegangen (vgl. 
Karte 1). 

Den geringsten Flächenanteil weist 
2009 die Region Südwestsachsen 
mit unter 0,03 % auf. 2014 entfällt der 
niedrigste Wert auf die Region  
Donau-Iller (unter 0,05 %). Sowohl 
2009 als auch 2014 ist der höchste 
Anteil der in einer Region für die 
Windenergie gesicherten Flächen un-
verändert im Münsterland zu finden 
(rund 3,8 %).

Anmerkung zur Methodik

Um die Änderungen in der Gebietskulisse 

zwischen 2009 und 2014 zu erfassen, werden die 

an den Stichtagen verbindlichen Flächenaus-

weisungen überlagert. Die Schnittfläche zeigt 

die zwischen beiden Zeitpunkten unverändert 

für die Windenergie gesicherten Gebiete. Auf 

diese Weise kann für jede Region der Umfang 

identifiziert werden, in dem zuvor ausgewiesene 

Raumordnungsgebiete für Windenergie entfallen 

sind bzw. neue Flächen ausgewiesen wurden.

Die durchschnittliche Größe der 
einzelnen Raumordnungsgebiete 
hat im Zeitraum 2009 bis 2014 leicht 
zugenommen. Sie ist insgesamt um 
11  ha auf 84 ha gestiegen. Bei der 
Berechnung dieses Wertes werden 
die Flächen unabhängig von ihrer 
Bezeichnung bzw. Nummerierung 
im Regionalplan betrachtet. So 
werden aneinandergrenzende 
Raumordnungsgebiete als eine 
Fläche angesehen, auch wenn diese 
unterschiedliche Nummerierungen 
aufweisen. Gleichzeitig werden im 
Regionalplan als Teilflächen ausge-
wiesene Flächen separat betrachtet. 
Eine Differenzierung über verschie-
dene Raumordnungsgebietstypen 
erfolgt an dieser Stelle nicht. 

In den meisten Ländern ist eine 
Zunahme der durchschnittlichen 
Flächengröße zu beobachten. 
Demgegenüber ist die Flächen-
größe in Nordrhein-Westfalen und 
dem Saarland unverändert. Nur in 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt und 
Niedersachsen ist eine Verkleinerung 
der Flächen festzustellen (vgl. Abb. 1). 
Die durchschnittlich größten Raum-
ordnungsgebiete für Windenergie 
sind in Brandenburg zu finden. Hier 
befindet sich jeweils auch die Region 
mit den durchschnittlich größten 
Flächen (2009: Havelland-Fläming: 
423 ha, 2014: Prignitz-Oberhavel: 253 
ha). Während 2009 die Flächen in 
Baden-Württemberg besonders klein 
waren, weist 2014 das Saarland die 
durchschnittlich kleinsten Flächen 
auf. Unter Betrachtung der einzelnen 
Regionen befinden sich mit einer 
durchschnittlichen Größe von 6 ha 
2009 die Festlegungen in Südwest-
sachsen am unteren Ende der Skala. 
2014 liegen die durchschnittlich 
kleinsten Raumordnungsgebiete in 
der Region Harburg (10 ha).
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© BBSR Bonn 2015Datenbasis: Raumordnungsplan-Monitor (ROPLAMO) 
des BBSR, Stand 15.09.2014
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Abbildung 1

Abbildung 2

Durchschnittliche Größe der Raumordnungsgebiete für Windenergie 2009 und 2014 

Raumordnungsgebiete für Windenergie 2009 und 2014 

Richtet man den Blick auf die Raum-
ordnungsgebietsausweisungen in 
den Länder (vgl. Abb. 2), so sind hier 
teilweise deutliche Änderungen 
zwischen den beiden Untersu-
chungszeitpunkten zu erkennen. In 
Schleswig-Holstein wurde durch die 
Teilfortschreibung aller Regionalpläne 
die für die Windenergie durch Eig-
nungsgebiete gesicherte Fläche fast 
verdoppelt. Schleswig-Holstein weist 
damit 2014 im Ländervergleich den 
mit Abstand größten Anteil der Lan-
desfläche als Raumordnungsgebiet 
für Windenergie aus. Allerdings sind 
zwischenzeitlich die Teilfortschrei-
bungen in zwei der fünf Planungs-
regionen am 20.1.2015 vom Oberver-
waltungsgericht Schleswig-Holstein 
aufgrund von Verfahrensfehlern 
für unwirksam erklärt worden (OVG 
Schleswig-Holstein, 20.01.2015 – 1 KN 
18/13). Es ist damit zu rechnen, dass 
dieses Urteil auch Auswirkungen auf 
die Gültigkeit der Teilfortschreibun-
gen in den übrigen Regionen haben 
wird. 

Auch in Sachsen-Anhalt ist zwischen 
2009 und 2014 ein deutlicher Zu-
wachs zu verzeichnen. Wurden 2009 
noch 0,3 % der Landesfläche für die 
Windenergie ausgewiesen, sind es 
2014 bereits 0,9 %. Ausschlaggebend 
für den deutlichen Zuwachs ist das 
Inkrafttreten von Festlegungen in drei 
der fünf Planungsregionen. Deutliche 
relative Zuwächse sind zudem in 
Rheinland-Pfalz und Bayern zu erken-
nen. In Mecklenburg-Vorpommern 
ist der Anteil der für die Windenergie 
gesicherten Landesflächen leicht 
gewachsen. 

Demgegenüber hat in Brandenburg 
die gerichtliche Aufhebung des Teil-
plans der Region Havelland-Fläming 
zu einer deutlichen Reduktion des 
Flächenanteils geführt. Auch in Nie-
dersachsen hat die Aufhebung von 
regionalplanerischen Festlegungen 
den Umfang der für die Windenergie 
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gesicherten Flächen reduziert. Dies 
gilt umso mehr für Hessen, wo 2014 
keine verbindlichen Festlegungen 
zum Wind existierten. 

In Nordrhein-Westfalen, im Saarland, 
in Thüringen und in Sachsen hat sich 
der Flächenanteil zwischen 2009 
und 2014 nicht oder nur geringfügig 
verändert. 

Nicht nur beim Umfang der ausge-
wiesenen Raumordnungsgebiete für 
Windenergie sind in den letzten fünf 
Jahren Veränderungen zu verzeich-
nen. Von besonderer Relevanz für die 
Steuerungswirkung der regionalpla-
nerischen Festlegungen ist der für 
die Festlegungen zur Windenergie 
von den Planungsträgern gewähl-
te Raumordnungsgebietstyp. Das 
Raumordnungsgesetz (§ 8 Abs. 7) 
sieht vier Varianten (Vorbehaltsge-
biet, Eignungsgebiet, Vorranggebiet 
oder Vorranggebiet mit der Wirkung 
eines Eignungsgebietes) vor. Durch 
die Festlegung einer Fläche als 
Vorranggebiet oder Vorranggebiet mit 
der Wirkung eines Eignungsgebietes 
werden andere raumbedeutsame 
Nutzungen, die mit einer Nutzung 
der Fläche durch Windenergie nicht 
vereinbar sind, an dieser Stelle aus-
geschlossen. In Vorbehaltsgebieten 
erhält der Belang Windenergie ein 
höheres Gewicht. Er kann allerdings 
im Rahmen einer Abwägung gegen-
über konkurrierenden raumbedeut-
samen Nutzungen unterliegen. Das 
Gleiche gilt für die als Eignungsgebie-
te ausgewiesenen Flächen. 

Ein besonderes Augenmerk ist auf 
die mit der Festlegung von Eignungs-
gebieten sowie Vorranggebieten mit 
der Wirkung von Eignungsgebieten 
verbundene Ausschlusswirkung zu 
richten. Grundsätzlich sind Wind-
energieanlagen als privilegierte 
Vorhaben überall im Außenbereich 
genehmigungsfähig. Erfolgt allerdings 
die Festlegung der Raumordnungs-

gebiete in einem Regionalplan mit 
einem der genannten Gebietstypen, 
so wird hiermit eine Realisierung 
von Windenergieanlagen im übrigen 
Planungsraum ausgeschlossen. Ein-
zelne Länder verzichten zwar auf eine 
Festlegung in Form der genannten 
Gebietstypen, legen aber in Form von 
Ausschlussgebieten Flächen fest, in 
denen die Errichtung von Windener-
gieanlagen unzulässig ist. So wurden 
2014 insbesondere in Bayern und 
Rheinland-Pfalz Ausschlussgebiete 
zeichnerisch und/oder textlich fest-
gelegt. Bis Ende 2012 wurden zudem 
in Baden-Württemberg alle außer-
halb der Vorranggebiete gelegenen 
Flächen textlich als Ausschlussgebiet 
ausgewiesen.

Die in den Ländern genutzten Steu-
erungsansätze sind im betrachteten 
Zeitraum weitgehend stabil (vgl. 
Abb.  2). Einzelne Änderungen be-
treffen die Nutzung von Ausschluss-
wirkungen bzw. die Festlegung von 
Ausschlussgebieten. 

Um der Windkraft mehr Raum zu 
verschaffen, wurde 2011 im Saarland 
die Ausschlusswirkung der Vorrang-
gebiete aufgehoben. Die ausgewiese-
nen Flächen wurden nicht verändert. 
Ziel ist eine Förderung des Ausbaus 
der Windenergie. Durch den Verzicht 
auf die Ausschlusswirkung durch 
regionalplanerische Festlegungen gilt 
wieder im gesamten Außenbereich 
die Privilegierung der Windener-
gie. Hier sind nun die Kommunen 
gefordert, durch die Aufstellung von 
Flächennutzungsplänen und die Fest-
legung von Ausschlusswirkungen die 
Standorte der Windenergieanlagen 
zu steuern.

Ebenfalls auf einen stärkeren Ausbau 
der Windenergie zielt die Aufhebung 
der regionalplanerischen Festle-
gungen in Baden-Württemberg. Die 
bestehenden Festlegungen wurden 
vielfach im Hinblick auf den geringen 

Umfang und die Wahl ungeeigne-
ter Standorte kritisiert. Vor diesem 
Hintergrund wurden zum 1.1.2013 
nicht nur die textlich definierten Aus-
schlussgebiete, sondern auch alle 
Vorranggebiete für Wind aufgehoben. 
Das neue Landesplanungsgesetz 
sieht nur noch eine Festlegung von 
Vorranggebieten ohne Ausschluss-
wirkung vor. Es ist nun die Aufgabe 
der Planungsträger in Baden-Würt-
temberg, im Rahmen neuer Planungs-
verfahren verbindliche Festlegungen 
zu erarbeiten. Bislang sind erst in 
einer Region (Ostwürttemberg) neue 
Vorranggebiete festgelegt worden. 

Die Nutzung von Vorranggebieten mit 
der Wirkung von Eignungsgebieten 
in Rheinland-Pfalz führt inhaltlich zu 
keiner Änderung. Bereits zuvor wurde 
durch die Ausweisung von Vorrang-
gebieten und separaten Ausschluss-
gebieten die gleiche Wirkung erzielt. 

Während die Änderungen im Saar-
land und in Baden-Württemberg 
die Möglichkeiten einer räumli-
chen Steuerung der Windenergie 
durch die Regionalplanung deutlich 
einschränken, gehen Thüringen und 
Hessen einen entgegengesetzten 
Weg und führen Instrumente mit einer 
Ausschlusswirkung neu ein. Statt Vor-
rang- und Vorbehaltsgebieten kom-
men Vorranggebiete mit der Wirkung 
von Eignungsgebieten zum Einsatz. 
Allerdings wurden die Festlegungen 
in Nord- und Mittelhessen 2011 bzw. 
2012 durch Gerichte wieder aufge-
hoben. In den aktuellen Entwürfen 
werden erneut Vorranggebiete mit 
der Wirkung von Eignungsgebieten 
festgelegt.
 



10 Steuerung der Windenergie durch die Regionalplanung | Veränderung der regionalplanerischen Festlegungen

B
B

SR
-A

na
ly

se
n 

KO
M

PA
KT

 0
9/

20
15

 Veränderung der regionalplanerischen  
Festlegungen unter Berücksichtigung  
aktueller Entwürfe

Die regionalplanerischen Festlegun-
gen zur Windenergie unterliegen 
derzeit gravierenden Veränderungen. 
Zahlreiche Regionen sind aktuell mit 
der Aufstellung neuer Festlegungen 
im Bereich Windenergie befasst. 
Dies kann in Form von Änderungen 
bestehender Pläne, Teilfortschreibun-
gen oder Gesamtfortschreibungen 
erfolgen. Das Kapitel gibt einen Über-
blick über die laufenden Planungen. 
Auch wenn die Gebietskulissen der 
aktuellen Entwürfe im Laufe der Auf-
stellungsprozesse weiteren Verände-
rungen unterliegen werden, lassen 
die Festlegungen jedoch bereits jetzt 
die Zielrichtungen der Planungsträger 
erkennen. 

Die Auswertung der Planentwürfe 
stützt sich auf die aktuelle Abgren-
zung der Planungsregionen. Zum 
15.9.2014 existieren 111 Regionen (inkl. 
Saarland). Abweichungen gegenüber 
der Abgrenzung auf Basis derzeit 
verbindlicher Raumordnungspläne 
bestehen durch die Region Rhein- 
Neckar (ersetzt die Regionen 

Rhein pfalz und Unterer Neckar), 
den Regio nalverband Ruhr (ersetzt 
die Regio nen Emscher-Lippe und 
Dortmund-West) sowie die Region 
Chemnitz (ersetzt die Regionen 
Südwestsachsen und Chemnitz-
Erzgebirge). 

In 47 der 111 Regionen lagen zum 
15.9.2014 im Rahmen von Beteili-
gungsverfahren veröffentlichte Plan-
entwürfe mit neuen Festlegungen im 
Bereich Windenergie vor. Durch die 
Entwürfe werden insgesamt 2  326 km² 
Fläche für die Windenergie gesichert. 
Der Flächenanteil der Raumordnungs-
gebiete an der Regionsfläche liegt in 
den 47 Regionen durchschnittlich bei 
0,65 %. Unter der Annahme, dass die 
Entwürfe in der aktuellen Form Ver-
bindlichkeit erlangen würden, würde 
bundesweit der Anteil gesicherter 
Flächen von 0,45 % (2014) auf 0,97 % 
steigen. Da in 26 der 47 Regionen 
derzeit keine verbindlichen Festle-
gungen zur Windenergie vorliegen, 
würde sich die Zahl der Regionen mit 
entsprechenden Festlegungen von 64 
auf 90 erhöhen.

In zahlreichen Regionen werden 
derzeit neue Festlegungen zur 

Windenergie vorbereitet. 
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Karte 3 Regionalplanerische Festlegungen zur Windenergie in Entwürfen 2014 

Derzeit läuft in allen hessischen und 
mecklenburg-vorpommerschen Pla-
nungsregionen eine Überarbeitung 
der Festlegungen. Auch in Rheinland-
Pfalz und Brandenburg wird ein 
Großteil der Pläne aktualisiert. In 
Bayern liegen für neun bzw. zehn 
(unter Berücksichtigung der grenz-
überschreitenden Region Donau-Iller) 
der 18 Regionen Entwürfe vor. Zudem 
werden von zahlreichen Regionen in 
Niedersachsen sowie einer Region in 
Sachsen-Anhalt neue Festlegungen 
vorbereitet. Nach der Aufhebung 
der Ausweisungen zur Windenergie 
in Baden-Württemberg wurden die 

Planungen in sechs Regionen bereits 
in die Öffentlichkeitsbeteiligung ge-
geben. In NRW war es den Regionen 
bislang freigestellt, Festlegungen 
zur Windenergie zu nutzen. Von 
dieser Möglichkeit machte nur die 
Region Münsterland Gebrauch. 
Der aktuelle Entwurf des Landes-
entwicklungsplans sieht nun eine 
verpflichtende Ausweisung durch 
die Regionalplanung vor. Vor diesem 
Hintergrund liegen in drei Regionen in 
Nordrhein-Westfalen Entwürfe für die 
Neuaufstellung von Festlegungen zur 
Windenergie vor. 

Karte 3 zeigt – unter Berücksichti-
gung der Festlegungen der Entwürfe 
für die Windenergie – den gesicher-
ten Anteil der Regionsfläche. Eine 
besonders umfangreiche Flächen-
sicherung von über 3 % der Regions-
fläche ist in den Entwürfen der Regio-
nen Dortmund-Ost, Mittelhessen 
und Südhessen vorgesehen. Dem-
gegenüber liegt der Flächenanteil 
in den Regionen Heilbronn-Franken, 
Hochrhein-Bodensee und Bodensee-
Oberschwaben unter 0,4 %. 
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Karte 4 Veränderung der regionalplanerischen Festlegungen zur Windenergie –  
verbindliche Festlegungen und Darstellungen in Entwürfen 2014 im Vergleich

In 21 der 47 Regionen erfolgt durch 
die Entwürfe eine Änderung oder 
Fortschreibung bestehender Festle-
gungen (vgl. Karte 4). Die Auswertung 
zeigt, dass in diesen Regionen der 
Umfang der gesicherten Flächen 
deutlich zunimmt. In etwa der Hälfte 
der Regionen führen die Fortschrei-
bungen zu einer Verdopplung bzw. 
Verdreifachung der ausgewiesenen 
Flächen. Es handelt sich dabei in der 
Mehrheit um Flächen, die in den am 
15.9.2014 verbindlichen Plänen noch 
nicht gesichert werden. Der Anteil 
bereits gesicherter Flächen liegt in 17 
der 21 Regionen zwischen 64 % (Re-

gion Rostock) und 2 % (Oberfranken-
Ost). Gleichzeitig entfallen durch die 
Änderungen und Fortschreibungen 
Flächen für die Windenergie, die in 
den aktuellen Plänen noch gesichert 
werden. Besonders auffällig sind 
die Veränderungen in den Regionen 
Oberfranken-West und Oberfranken-
Ost. Hier erfolgt eine fast vollständige 
Änderung der Gebietskulisse. Auch 
in den Regionen Westpfalz, Lüneburg, 
Nienburg/Weser und Hildesheim sind 
über 50 % der aktuell ausgewiesenen 
Raumordnungsgebiete für Wind-
energie nicht mehr in den aktuellen 
Entwürfen enthalten.  

In vier Regionen sind kaum Verände-
rungen in der Gebietskulisse zu beob-
achten. In den Regionen Westmeck-
lenburg und Altmark betreffen die 
aktuellen Entwürfe nur Änderungen 
von Einzelflächen, sodass die Kulisse 
weitgehend unverändert bleibt. In 
der Region Trier greift der aktuelle 
Entwurf des Gesamtplans die Festle-
gungen einer bereits verbindlichen 
Teilfortschreibung auf. Auch in der 
Region Rheinhessen-Nahe bleibt die 
Gebietskulisse weitgehend identisch. 
Allerdings ist hier ein geringfügiger 
Rückgang der Ausweisungsfläche zu 
beobachten. 
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Abbildung 3
Durchschnittliche Größe der Raumordnungsgebiete für Windenergie 2014  

unter Berücksichtigung der Darstellungen in Entwürfen 
Die durchschnittliche Größe der 
Raumordnungsgebiete ändert sich 
unter Einbeziehung der Entwürfe 
bundesweit kaum. Sie steigt ge-
ringfügig von 84 auf 87 ha. In den 
einzelnen Ländern sind allerdings 
teilweise erhebliche Änderungen zu 
erkennen (vgl. Abb. 3). So nimmt die 
Flächengröße in Brandenburg deut-
lich zu. Gleichzeitig reduziert sich die 
durchschnittliche Flächengröße in 
Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-
Vorpommern und Baden-Württem-
berg. Eine durchschnittliche Flächen-
größe von mind. 100 ha wird nur in 
Brandenburg, NRW, Sachsen-Anhalt 
und Mecklenburg-Vorpommern 
erreicht. Die kleinsten Flächen besitzt 
weiterhin das Saarland.

Auf Landesebene würde das Inkraft-
treten der aktuellen Entwürfe insbe-
sondere in Brandenburg und Hessen 
zu einem deutlichen Anstieg der 
gesicherten Flächen führen, da die 
Zahl der Regionen mit Festlegungen 
zur Windenergie hierdurch deutlich 
erhöht wird. In Hessen würde bun-
desweit der höchste Flächenanteil 
erreicht. Mit der in den Entwürfen 
genannten Flächenkulisse würden 
die Vorgaben der Teiländerung des 
hessischen LEP (Zweite Verordnung 
über die Änderung des Landes-
entwicklungsplans Hessen 2000, 
27.6.2013), 2 % der Landesflächen für 
die Windenergie zu sichern, sogar 
überschritten. Allerdings ist davon 
auszugehen, dass sich die Flächen-
kulisse im Rahmen einer weiteren 
Offenlegung noch einmal verändern 
wird. Auch in NRW bedingen die neu-
en Vorgaben der Landesplanung und 
die damit erstmalige Festlegung von 
Vorranggebieten für die Windenergie 
in drei Teilregionen einen Zuwachs 
der Festlegungsfläche. Ebenso sind 
in Baden-Württemberg und Bayern 
durch die Erstausweisungen deut-

liche Zuwächse zu erkennen. Auch 
wenn sich der landesweit gesicherte 
Flächenanteil weiterhin auf einem 
relativ niedrigen Niveau bewegt, 
erreichen beide Länder nun deutlich 
höhere Anteile als Sachsen,  
Thüringen und das Saarland. 

Die Fortschreibung der Pläne in 
Mecklenburg-Vorpommern und 
Rheinland-Pfalz bewirkt nur eine ge-
ringe Erhöhung des Flächenumfangs. 
Zwar sieht die Teilfortschreibung des 
Landesraumordnungsprogramms 
Rheinland-Pfalz (2013) ähnlich zu 
Hessen die Sicherung von 2 % der 
Landesfläche für die Windenergie vor. 
Allerdings soll dieser Wert anders als 
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Abbildung 4
Raumordnungsgebiete für Windenergie 2014 –  

verbindliche Festlegungen und Entwürfe 
in Hessen in Rheinland-Pfalz sowohl 
durch regionalplanerische Auswei-
sungen als auch durch kommunale 
Planungen erzielt werden. 

Die Umsetzung der aktuellen Entwür-
fe führt nicht nur zu einer teilweise 
gravierenden Änderung der gesicher-
ten Flächen. In einzelnen Ländern 
ist mit den Entwürfen auch eine 
Änderung der genutzten Steuerungs-
ansätze verbunden. 

In Nordrhein-Westfalen kommen 
zukünftig statt Eignungsgebieten (wie 
derzeit im Münsterland) Vorrangge-
biete für Windenergie zum Einsatz. 
Die Landesplanung verzichtet hiermit 
auf eine abschließende Festlegung 
der Flächenkulisse für die Windener-
gie. Auch in Rheinland-Pfalz werden 
zukünftig keine Festlegungen mit Aus-
schlusswirkung mehr eingesetzt. Au-
ßerhalb der von der Regionalplanung 
festzulegenden Ausschlussgebiete 
ist es auch hier zukünftig verstärkt 
Aufgabe der Kommunalplanung, den 
Ausbau der Windenergie räumlich zu 
steuern. 
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 Fazit

Auf Grundlage der Daten des Raum-
ordnungsplan-Monitors (ROPLAMO) 
ist es erstmalig möglich, bundesweit 
die Entwicklung der regionalplaneri-
schen Festlegungen zur Windenergie 
über einen größeren Zeitraum zu 
betrachten. Die zusätzliche Berück-
sichtigung der bisher nicht im  
ROPLAMO erfassten Planentwürfe 
erlaubt darüber hinaus auch einen 
Blick in die Zukunft. 

Die Auswertungen zeigen, dass  die 
Regionalplanung ihren Auftrag, 
vermehrt Flächen für den Ausbau der 
Windenergie bereitzustellen, in der 
Regel wahrnimmt. In den letzten Jah-
ren ist ein deutlicher Zuwachs der re-
gionalplanerisch für die Wind energie 
gesicherten Flächen zu erkennen. Mit 
Inkrafttreten der zahlreichen laufen-
den Änderungen und Fortschreibun-
gen wird die Fläche weiter zunehmen. 
Gleichzeitig wird sich die Zahl der 
Regionen mit entsprechenden Festle-
gungen deutlich erhöhen. Allerdings 
bestehen weiterhin regional wesent-
liche Unterschiede hinsichtlich des 
Umfangs der Flächensicherung. 

In einzelnen Ländern ist eine Verlage-
rung der abschließenden räumlichen 
Steuerung der Windenergie von der 
Regionalplanungsebene auf die Ebe-
ne der Bauleitplanung zu beobachten. 
So verzichtet die Landesplanung 

in Nordrhein-Westfalen, Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz und im 
Saarland auf den Einsatz von Raum-
ordnungsgebieten mit Ausschlusswir-
kung. Der Großteil der Länder setzt 
aber auch weiterhin auf den Planvor-
behalt der Regionalplanung. 

Die aktuelle Aufhebung der zwei 
Teilfortschreibungen Windenergie 
durch das Oberverwaltungsgericht 
in Schleswig-Holstein verdeutlicht 
noch einmal die Relevanz gerichts-
fester Festlegungen. Denn nur wenn 
die Festlegungen zur Windenergie 
auch einer gerichtlichen Überprüfung 
standhalten, kann die Regionalpla-
nung ihren Steuerungsanspruch 
umsetzen. 

Ob die ausgewiesenen Flächen 
tatsächlich ausreichen, um die 
Ausbauziele des Bundes und der 
Länder umzusetzen, kann alleine aus 
den Daten des Raumordnungsplan-
Monitors nicht geschlossen werden. 
Hierfür müssten zum einen die durch 
die Bauleitplanung bereitgestellten 
Flächen einbezogen werden, deren 
Umfang vor allem in den Ländern von 
erheblicher Bedeutung ist, in denen 
die Regionalplanung keine abschlie-
ßende Steuerung vornimmt. Zum 
anderen ist die aktuelle Auslastung 
der ausgewiesenen Flächen, d. h. der 
Bestand der Windenergieanlagen, zu 
berücksichtigen.

Der ROPLAMO des BBSR ermög-
licht erstmalig eine Zeitreihenana-
lyse der von der Regionalplanung 

festgelegten Raumordnungsgebiete 
für Windenergie. Für eine umfas-

sende Analyse der Steuerung der 
Windenergie durch öffentliche 

Planungsträger wären jedoch zu-
künftig auch die Ausweisungen der 
Bauleitplanung zu berücksichtigen.
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